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Zusammenfassung 

Der Begriff der Aktivierung bzw. eines Aktivierenden Staates findet sich in vielen wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen sowie politischen Reform- und Modernisierungskon-

zepten. Dabei zeigt sich eine große Varianz in seiner Bedeutung. Der Beitrag zeichnet – 

im Sinne ordnender Kategorien – fünf Positionen nach, in denen sich unterschiedliche 

Verständnisse und Strategien der Aktivierung finden lassen: 

• Die erste Position markiert (ältere) sozialdemokratische Ansätze eines „aktiven Staa-

tes“ (Stichwort Aufgabenplanung). 

• Die zweite Position bezeichnen wir als „Neoliberal“ (Stichwort Schlanker Staat). 

• In der Diskussion über kommunitaristische Ansätze finden wir eine dritte Position 

(Stichwort Verantwortungsgemeinschaft). 

• Um die Debatte um einen neuen Welfare-Mix bzw. einer Neuen Subsidiarität gruppie-

ren wir die vierte Position (Stichwort Wohlfahrtspluralismus). 

• Schließlich die fünfte Position: Der Aktivierende Staat, der als Modernisierungsansatz 

abzielt auf eine Reform der öffentlichen Verwaltung insgesamt, auf eine größere Ef-

fektivität der institutionellen Strukturen des Sozialstaates (wirkungsorientierte Steue-

rung, Effizienz) sowie auf eine neue Verantwortungsteilung zwischen Gesellschaft 

und Staat. Der Aktivierende Staat grenzt sich allerdings nicht radikal von den anderen 

Modellen ab. Er übernimmt durchaus Elemente der jeweiligen Denkrichtungen und der 

institutionellen Traditionen, wendet sie jedoch in Richtung einer Modernisierung des 

Staates in sich selbst. 

Die Bundesregierung hat 1998 in ihrer Koalitionsvereinbarung an zwei Kernelemente der 

fünften Position angeknüpft: Aktivierung des Institutionensystems und Neubestimmung 

der Rolle des Staates und der Rollen im Staat. Nach unserer Auffassung käme es darauf 

an, diesen Ansatz konzeptionell weiterzuentwickeln und in politikfeldspezifische Strate-

gien umzusetzen. Dabei wird zu klären sein, inwieweit die Vorschläge zu einer „zivilen 

Bürgergesellschaft“ aufzugreifen bzw. zu schärfen sind. 
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Einleitung 

Aktivierung und Aktivierender Staat sind zu Schlag- und Markenwörtern in der politi-

schen und politikwissenschaftlichen Debatte geworden. Parteien, Verbände und Regie-

rungen versuchen, diese Begriffe zu besetzen bzw. die „Idee“, die (vermeintlich) dahinter 

steckt, für ihre Konzepte und Interessen zu nutzen. „Aktiv“ klingt frisch und nach Taten-

drang. „Aktivierend“ ist sogar noch mehr als nur die Veränderung vom Adjektiv zum 

Partizip: „Aktivierend“ steht sowohl für permanentes politisches Handeln statt einmaliger 

Aktion als auch für die Verantwortungsteilung mit den gesellschaftlichen Akteuren. Doch 

Begriffskonjunkturen sind oft mit dem Mangel behaftet, dass in ihnen unterschiedliche 

Verständnisse und Verwendungsweisen vermengt werden. Ergebnis: Die Debatten und 

Politikempfehlungen werden unübersichtlich, missverständlich und bisweilen sogar wi-

dersprüchlich. 

Wir möchten mit diesem Beitrag eine neue Übersichtlichkeit schaffen. Das Konzept des 

Aktivierenden Staates – so wie wir es verstehen und vertreten – knüpft an verschiedene 

Stränge der (Sozial)Staats- und Verwaltungsreformdiskussion an. Unser Konzept ist da-

mit ein „zusammengesetztes Konzept“. Einerseits integriert es viele grundsätzliche An-

nahmen dieser Positionen. Andererseits grenzt es sich von einigen Kernelementen deut-

lich ab. Im Argumentationsgang des Textes umfasst unser Konzept die fünfte Position. 

Worum geht es den vier anderen Strömungen, in denen der Begriff der Aktivierung eine 

Rolle spielt? Zur ersten Position zählen wir sozialdemokratische Ansätze eines „aktiven 

Staates“ (Stichwort „Aufgabenplanung“). Zwar passen auf den ersten Blick diese älteren 

Ansätze nicht in den Diskussionszusammenhang zum Aktivierenden Staat. Allerdings zei-

gen sich erstaunlich gute Anknüpfungspunkte an die derzeitigen Auseinandersetzungen 

über Staatsverständnis und Staatsaufgaben. Die zweite Position bezeichnen wir als „Neo-

liberal“, die hinsichtlich ihres Staats- und Verwaltungsreformansatzes in der Metapher 

vom „Schlanken Staat“ eine medienwirksame Formel gefunden hat. Um die Diskussion 

über kommunitaristische Ansätze – vornehmlich aus den USA – gruppieren wir eine drit-

te Position (Stichwort „Verantwortungsgemeinschaft“). In der Debatte um einen neuen 

„Welfare-Mix“ bzw. einer „Neuen Subsidiarität“ verorten wir schließlich die vierte Posi-

tion (Stichwort „Wohlfahrtspluralismus“). Die Ziele des Aktivierenden Staates – fünfte 

Position – sind wie in den anderen Konzepten auch die Lösung der institutionellen Proble-
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me des Sozialstaates sowie eine Reform der öffentlichen Verwaltung. Und seine Grund-

lage ist ebenfalls eine neue Verantwortungsteilung zwischen Gesellschaft und Staat. Al-

lerdings beinhaltet dies, staatliches Handeln nicht nur effektiver, effizienter und gerechter 

zu machen, sondern sehr viel tiefer gehend gesellschaftliche Selbstorganisationspotenzia-

le und Staatstätigkeit neu zusammen zu denken. 

Stärker als die Positionen eins bis vier thematisiert das Konzept des Aktivierenden Staa-

tes ausdrücklich institutionelle Aspekte einer Modernisierungsstrategie. Der Aktivierende 

Staat fragt danach, wie sich das komplexe System von Institutionen, Organisationen und 

Akteuren jeweils selbst verändern müsste, um der Idee der Aktivierung gerecht zu wer-

den – ohne dabei die öffentliche (staatliche) Verantwortung für gesellschaftliche Wohl-

fahrt aufzugeben. Unser Konzept zielt nicht auf pure Staatsentlastung oder schleichende 

Privatisierung. Es baut den Staat in hohem Maße als Baustein in den Prozess der Aktivie-

rung von Gesellschaft ein. Nicht allein die Modernisierung von Staat und Verwaltung, 

sondern die gezielte Selbstaktivierung und Selbstveränderung des Staates und die Akti-

vierung der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen sind Kernaussagen dieses Konzeptes. 

Für jede einzelne Position fragen wir nach dem zu Grunde liegenden Staats- und Aktivie-

rungsverständnis (Rolle des Staates; Verhältnis Staat/Bürger) sowie nach den Zielen, 

Wegen und Funktionsprinzipien einer (Sozial)Staats- und Verwaltungsreform. 

Darüber hinaus plädieren wir dafür, die Diskussion über die „Zivilgesellschaft“ bzw. ihr 

vermeintliches Modernisierungspotenzial im Aktivierenden Staat vom theoretischen Kopf 

auf die pragmatischen Füße zu stellen. Bürgerschaftliches Engagement sowie die Prinzi-

pien der gestuften Verantwortung und der Eigenverantwortung sind wichtige Ressourcen 

im Modernisierungsprozess. Sie können allerdings die reformorientierte Selbstaktivierung 

des Staates keinesfalls ersetzen. 

Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Die vorliegende Analyse ist keine 

kommentierte Bibliografie, d. h. wir listen nicht alle Veröffentlichungen auf, in denen 

Überschrift oder Schlagwort auf einen Beitrag zum Konzept des Aktivierenden Staates 

hindeuten könnten. 
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Position 1: 
Der „aktive Staat“ 

Mit der Regierungsbeteiligung der Sozialdemokratie in der Großen Koalition begann Ende 

der 60er-Jahre die Blütezeit des „politischen Keynesianismus“ in der Bundesrepublik. Zum 

einen wurde die zuvor weitgehend ordnungspolitisch beschränkte staatliche Intervention 

in den Wirtschaftsprozess immer stärker in Richtung einer gezielten Beeinflussung ge-

samtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen ausgedehnt (Globalsteuerung). Die beginnen-

den 70er-Jahre standen zum anderen für den Ausbau des Wohlfahrtsstaates („Qualität des 

Lebens“; umfassende Teilhabe). Dabei waren u. a. finanzielle und rechtliche Regelungen 

zentral, von denen eine größere Verteilungsgerechtigkeit erwartet werden konnte. Damit 

die Regierungs- und Verwaltungspraxis schließlich mit den ambitionierten politischen 

Steuerungszielen Schritt halten konnte, wurden parallel institutionelle Reformen in An-

griff genommen, mit denen die Problembearbeitungsfähigkeit von Politik und Verwaltung 

gesteigert werden sollte (Konzertierte Aktion, Kommissionen, Projektgruppe „Regie-

rungs- und Verwaltungsreform“, integrierte Regierungsplanung u. v. m.). Ziel sollte es 

sein, die Handlungskompetenzen von Regierung und Verwaltung im Hinblick auf die 

neuen und oftmals widersprüchlichen funktionellen Anforderungen an den Staat (sowie 

die komplexer gewordene Umwelt) zu sichern und zu erweitern. Ferner sollten die ver-

waltungsinternen Aufgaben-, Ziel- und Programmplanungssysteme ausgebaut werden, 

um die notwendigen politisch-administrativen Entscheidungsprozesse langfristig zu opti-

mieren (Wolfgang Bruder). 

Nicht nur, dass in dieser Phase fast alles reformbedürftig erschien; die Politik traute sich 

auch nahezu jede Reform zu. Der wichtige Gedanke der Rationalisierung der Politik 

wurde dabei explizit mit dem steuerungsoptimistischen Ziel einer neuen und weit rei-

chenden Gestaltung von Gesellschaft verknüpft. Die politische Durchsteuerung und Ge-

samtkoordinierung der gesellschaftlichen Teilbereiche sollte dabei zu einer höheren ge-

samtgesellschaftlichen Rationalität und zu einem effektiveren Einsatz von Ressourcen füh-

ren. Es ist der demokratische Staat, der als Motor koordinierter gesellschaftlicher Verän-

derung gedacht wird. Er nimmt die Veränderung der Gesellschaft in die Hand, organi-

siert und treibt sie voran, was sich etwa bei der Reform bestehender oder der Erschließung 

neuer Politikfelder wie Bildung (Bafög), Wohnungsbau, Umweltpolitik oder Arbeits-

marktpolitik (AFG) gezeigt hat. 
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Die Beziehung von Staat und Gesellschaft im „aktiven Staat“ wird von einer Kernidee ge-

leitet: der Staat ist „Garant des Gemeinwohls“. Daran wird staatliches Handeln ausgerich-

tet, und der Politik fällt in diesem Gefüge eine Führungsrolle zu. Das Konzept des „aktiven 

Staates“ beruht auf einem Verhältnis von Staat und Gesellschaft, das in alten Traditionen 

des politischen Denkens in Europa wurzelt und gleichzeitig von einer tiefen Skepsis gegen-

über dem Wirken des zu bändigenden Marktes geprägt ist (umfassendes Marktversagen). 

Der „Traum immerwährender Prosperität“ (Burkart Lutz) war hingegen nur kurz und mit 

ihm endete allmählich auch der Traum prinzipieller Machbarkeit. Wirtschaftskrisen, stei-

gende Arbeitslosigkeit, strukturelle Anpassungsprobleme, wachsende Staatsverschuldung 

und zunehmende Entgrenzung der Nationalökonomien setzten die „sozialdemokratisch-

keynesianische Symbiose“ (Fritz W. Scharpf) unter massiven Druck. Die linear, expansiv 

und langfristig gedachte wirtschafts- und sozialpolitische Handlungsfähigkeit wurde zu-

nehmend eingeschränkt. Der planende und „aktive Staat“ wurde zudem von einer ausdif-

ferenzierten, hoch organisierten und interessenbeladenen Gesellschaft mit ihren zuweilen 

widerborstigen „Steuerungsobjekten“ in seine Schranken gewiesen. Studien über die Gren-

zen politischer Gesellschaftssteuerung konnten daher zeigen, dass die traditionellen Instru-

mente des Eingriffsstaates (etwa die Setzung von Rechtsnormen oder die Steuerung durch 

Geld) sich vielfach als unzureichend, ineffizient und ineffektiv erwiesen haben (Gründe: 

komplexe Teilsysteme, gravierende Informations- und Wissensprobleme über Bedingun-

gen und Wirkungen, Abhängigkeit von folgebereiten Steuerungsadressaten). Staatliche 

Politik war vielfach selbst zu einer Problemursache geworden (Staatsversagen) und 

gleichzeitig in eine Zwangslage geraten aus Allzuständigkeitspostulaten, steigenden und 

widersprüchlichen Erwartungen, zunehmendem Steuerungsbedarf und hoher Komplexität 

der Probleme. 

Der Umschwung von der reformtechnokratisch und bisweilen autoritär anmutenden Pla-

nungseuphorie zum Planungsskeptizismus war harsch. Vor diesem Hintergrund hat die 

Politik- und Verwaltungswissenschaft traditionelle Denkmuster staatlichen Handelns so-

wie die Fiktion einer Trennung von Staat und Gesellschaft in den 80er- und 90er-Jahren 

nachhaltig aufgebrochen – zu Gunsten einer Enthierarchisierung der Beziehung zwischen 

Staat und Gesellschaft und in Richtung einer neuen Vermittlung von Staatstätigkeit und 

gesellschaftlicher Selbsttätigkeit. Staatliche Steuerung wird im „aktiven Staat“ hingegen 

weit gehend als wohlmeinender Zwang gedacht im Kontext einer begrenzten Interaktion 

und Kooperation mit den Bürgern („bürgernaher Staat“). Mit dem hierarchisch-admi-

nistrativen Politikansatz ist ein spezifisches Verhältnis der staatlichen Entscheidungsin-

stanzen zu den jeweils zu steuernden Teilbereichen verbunden. Denn der Staat behandelt 

die gesellschaftliche Umwelt in weiten Teilen als steuerungsbedürftiges (zur Selbststeue-
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rung jedenfalls nur eingeschränkt fähiges) Objekt („Hilfeempfänger“), um das er glaubt, 

sich umfassend kümmern zu müssen. Er zielt daher in sehr viel geringerem Maße auf 

dessen Aktivierung. Zwar wurde in den 70er-Jahren die Partizipation von „Planungsadres-

saten“ ausgeweitet. Die Selbststeuerungs- und Selbstorganisationsfähigkeit gesellschaftli-

cher Bereiche und Akteure und deren Leistungsenergien, Kompetenzen und Ressourcen 

wurden dagegen weder adäquat gesteigert noch hinlänglich genutzt. Profunde Kritik am 

„aktiven Staat“ zielt daher darauf, dass effektive Steuerung die Selbstregulierungskräfte 

der Gesellschaft stärker einbeziehen und somit „Planung“ sich mehr als Bestandteil des 

jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhangs begreifen muss. 

Die (Sicherheits-)Erwartungen der Bürger in den „guten Leviathan“ einerseits sowie die 

Staatsfixiertheit des „aktiven Staates“ andererseits haben zu einem Prozess der „Ver-

rechtlichung“ gesellschaftlicher Entwicklungen geführt, der heutzutage aus vielen politi-

schen und wissenschaftlichen Ecken als blockierend und kontraproduktiv gewertet wird. 

Beispiel Sozialstaat: Dem Konzept des „aktiven Staates“ entspricht der Ausgleichs- und 

(Um-)Verteilungsstaat, der soziale Rechte und kollektive Ansprüche gegen sich schafft 

und durch sozialpolitische Güter und Leistungen von ihm als defizitär festgestellte So-

ziallagen ausgleicht. Der Sozialstaat hat sich die Gewährleistungs-, Finanzierungs- und 

Durchführungsverantwortung in wesentlichen Bereichen zugeschrieben und behält diese 

Zügel in der Regel fest in der Hand. Dem Bürger bleibt in diesem Konzept primär die Rolle 

des Anspruchsberechtigten und weit gehend passiven Leistungsempfängers, dem Staat die 

des Verteilers sozialer Anspruchsrechte. Dem Bild des fürsorglich tätigen, Ansprüche 

gleichermaßen befriedigenden wie erzeugenden Staates entsprechen etwa die klassischen 

Maßnahmen und Leistungen der Sozialversicherung: Ex-post-Umverteilung als nachträg-

liche Korrektur von Marktergebnissen. Der Ausbau des Sozialstaates lässt sich dement-

sprechend als Prozess des additiven Funktionen- und Ausgabenzuwachses beschreiben, 

der in Deutschland zu einem gewaltigen Gefüge staatlicher Institutionen der Daseinsvor-

sorge geführt hat. Damit steht der „aktive Staat“ seit den 80er-Jahren vor einem doppel-

ten Problem: Einerseits zeigt er sich bei seinem Krisenmanagement und v. a. bei der nach-

haltigen Bewältigung kollektiver Großrisiken strukturell überfordert. Andererseits schlägt 

die politische Logik liberaler Demokratien dann voll durch, wenn es nicht mehr um die 

Verteilung von Zuwächsen, sondern um die Anordnung von Kürzungen im Rahmen über-

schuldeter öffentlicher Haushalte geht (Sozialstaatsklientel, Parteienwettbewerb, Eigen-

interesse der Institutionen). 

Die Sozialdemokratie hat auf die in der konservativ-liberalen Ära aufgestauten Finanzie-

rungsprobleme des Sozialstaates (steigende öffentliche Verschuldung, strukturelle Mas-

senarbeitslosigkeit, Folgeprobleme der deutschen Vereinigung etc.) wie folgt reagiert: 
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Sie hat im Wesentlichen eine als „neu“ wahrgenommene, bei näherem Hinsehen jedoch 

geradezu „uralte“ Komponente in ihr im „aktiven Staat“ wurzelndes Konzept und Selbst-

verständnis integriert. In einer unmittelbar vor und nach dem Regierungswechsel 1998 

geführten Programm- und Selbstverständigungsdebatte, die ihre pointierte Ausformulie-

rung in Bodo Hombachs „Aufbruch“-Buch sowie im „Blair-Schröder-Papier“ gefunden 

hat, glaubte sie, dem „mehr Staat“ des „aktiven Staates“ nicht so sehr ein „weniger Staat“ 

entgegensetzen zu müssen, sondern etwas, was man als „alte Sozialdemokratie mit libera-

lem Einschlag“ charakterisieren könnte. Dieses Konzept setzt zwar im Kern weiterhin auf 

den Staat als Aktivierungszentrum einerseits und dessen Macht zur Herstellung von sozia-

ler Gerechtigkeit andererseits (Makroebene). Allerdings kommt nun dem Appell an sank-

tionsbewehrte Mitwirkungs- und Arbeitspflichten der Hilfeempfänger eine Schlüsselrolle 

zu (Mikroebene). Dieser pflichten- und verantwortungsbasierte Aktivierungsbegriff ist 

ein individualisierender, der die „von oben“ mit (zu) generösen Leistungen versorgte ein-

zelne Person im Daseinsfürsorgestaat an seine Mitwirkungspflicht und Eigenverantwor-

tung erinnern soll (neue Reziprozität): Die Bereitstellung von gleichen Zugangsbedingun-

gen und sozialen Rechten wird mit der Einforderung aktiver Mitwirkung und Verhaltens-

anpassung der jeweiligen Zielgruppe verknüpft. Dieser Aktivierungsbegriff basiert auf 

„Arbeit“, der „Nicht-Arbeit“ unter größeren Vorbehalt stellt und mit Verhaltensauflagen 

(Missbrauchsverdacht, Selbstdisziplinierung, individuelles Fehlverhalten) versieht („Ar-

beit statt Sozialhilfe“). Er knüpft an eine im Grunde klassische sozialstaatliche Pflichten-

debatte an, die allerdings schon seit langer Zeit in Sozialrecht gegossen ist. 

„Reaktivierung der Gesellschaft“ bedeutet in diesem Gedankengebäude gezielte Sozial-

leistungen zur Aktivierung der Arbeitsbürger im Kontext einer (hierarchisch angewiese-

nen) neuen Arbeitsethik, die darauf zielt, diejenigen, die nicht arbeiten (und sich unsoli-

darisch zeigen), zu sanktionieren. Die Individuen werden daher v. a. in der Arbeitsmarkt- 

und Sozialhilfepolitik stärker zu staatlich begleiteten, aktiven Unternehmern ihrer eigenen 

Arbeitskraft. Dies war schon immer eine genuine sozialdemokratische Position. Denn ein 

wesentlicher Impuls ist in diesen Konzepten, Arbeitskräfte zu mobilisieren, in das Er-

werbsleben zu integrieren, das Arbeitskräfteangebot zu verbessern und Beschäftigungs-

fähigkeit herzustellen (Aus-/Bildung, aktive Arbeitsmarktpolitik). Damit ist gerade auch 

eine sich an alte liberale Argumentationsfiguren anlehnende Selbsthilfe-Komponente („je-

der ist erst einmal für sich selbst verantwortlich“) in das Gewand der Staatsentlastung ge-

schlüpft. Diese neue individualistische Perspektive wird zu einem wichtigen Element in 

einem neuen Gesamtkonzept: einer „neuen angebotsorientierten Agenda für die Linke“ 

(Blair-Schröder-Papier), die auf angebotsseitig entlastende fiskal-, wirtschafts- und sozial-

politische Rahmensetzung sowie eine neue Betonung individueller Verantwortlichkeit 

und Risikoübernahme setzt (Tugend). 
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Der Aktivierungsbegriff, wie er in der Zeit des Wahlkampfes und teilweise in der Zeit der 

Regierungsübernahme in der Sozialdemokratie diskutiert wurde, ist sowohl ein trivialer 

als auch von seinen Funktions- und Wirkungsbedingungen her wenig reflektierter. Ange-

sichts immenser Finanzierungsprobleme und im Bemühen um eine nachholende pro-

grammatische Entwicklung ist die Sozialdemokratie über das Ziel hinaus geschossen – in 

eine neue konzeptionelle Sackgasse hinein. Sie ist dabei der für christlich-liberale Regie-

rungen typischen Fiskalisierung der sozialstaatlichen Reformdiskussion aufgesessen. Der 

Rationalitätsgehalt dieses Aktivierungsbegriffes ist eher gering, da er auf individuelles 

Fehlverhalten fokussiert, gleichzeitig jedoch die voraussetzungsvollen Prozesse an der 

Schnittstelle Staat/Individuum zu wenig durchdenkt und zudem die interne Organisation 

des Staates (was im „aktiven Staat“ ein wesentlicher Reformpunkt war) kaum beachtet. 

Das öffentliche Institutionensystem, aus seiner bürokratischen Tradition heraus bestrebt, 

eine Person oder Personengruppe zu aktivieren, vernachlässigt, sich selbst zu aktivieren. 

Ohne Selbstaktivierung und -veränderung des umgebenden Institutionensystems indes 

neigt der Aktivierungsimpuls dazu, zum individuellen Zwang zu verkümmern, der – wenn 

dies denn das tatsächliche Problem sein soll – selten zu nachhaltiger Verhaltensänderung 

führt. Dieser eindimensionale Aktivierungsbegriff verkennt daher v. a., dass sich auch das 

öffentliche Institutionensystem (und dabei das gesamte wohlfahrtsstaatliche Arrangement 

in den Blick nehmend) intelligent aktivieren und darauf vorbereiten muss, die beiden Pro-

zesse des „Förderns und Forderns“ sinnvoll und effektiv zu verknüpfen (Selbstaktivie-

rung des Staates). Damit indes kommt der Gedanke der Rationalisierung von Politik und 

Administration, der ein Kerngedanke des sozialdemokratischen modernisierenden Inter-

ventionsstaates war, erneut auf die Agenda. An diese Seite des „aktiven Staates“ erinnert 

die breite New Public Management-Debatte, die ein Bündel von Reformstrategien für eine 

effektive und effiziente Aufgabenwahrnehmung der öffentlichen Verwaltung entwickelt 

hat. 



 

12 

Position 2: 
Neoliberale Strömungen, 

Minimaler und Schlanker Staat 

Anders als in Ländern wie Großbritannien oder den Vereinigten Staaten wurden im „kon-

servativen Jahrzehnt“ die tief greifenden liberalen Reformkonzepte, die unter den Schlag-

worten Thatcherismus oder Reagonomics prominent wurden, in Deutschland nicht in ver-

gleichbarer Weise durchgesetzt. Zwar verkündete Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 in 

seiner Regierungserklärung, dass die von ihm geführte Regierung den Staat auf seine ur-

sprünglichen und wirklichen Aufgaben zurückführen wolle. Und in der Tat kam es zu einer 

Reihe von Privatisierungs- und Deregulierungsmaßnahmen (Bundespost, Telekommuni-

kation). Auch in der Sozialpolitik wurden sukzessiv Einschnitte vorgenommen. Doch es 

kam kaum zu strukturellen Eingriffen bzw. einer systematischen Aufgabenanalyse und 

Aufgabenkritik. „Privatisierung statt Modernisierung“ (Werner Jann/Göttrik Wewer) kenn-

zeichnete die Bilanz von zwölf Jahren konservativ-liberaler Regierungen. Statt strukturel-

ler Eingriffe machte sich eine zunehmende fiskalische Engführung in den Reformdiskus-

sionen bemerkbar. Sie zielte auf die Sicherung bestehender Formationen, insbesondere des 

„Sozialversicherungsstaates“, und weniger auf die Neugestaltung des bundesdeutschen (Sozi-

al-)Staates angesichts veränderter sozialer, demografischer und ökonomischer Herausforde-

rungen. Erst im Gefolge des Konjunkturabschwungs gegen Mitte der 90er-Jahre und forciert 

durch die vereinigungsbedingten Lasten sowie eine Rekordarbeitslosigkeit, die „Weimarer 

Verhältnisse“ anzunehmen drohte, plus den verschärften internationalen Wettbewerbsdruck 

deutete sich an, dass die „Politik des Aussitzens“ an ihr Ende gelangt zu sein schien. Nach 

über einem Jahrzehnt Regierungsverantwortung verkündete Bundeskanzler Kohl im Jahre 

1994 die notwendige Rückführung des Staates auf seine originären Aufgaben, denn diese 

Politik versetze den Staat in die Lage, jene Aufgaben wirksam zu erfüllen, die nur er wahr-

nehmen könne. Damit knüpfte die Bundesregierung an die neoliberale Agenda der späten 

70er-Jahre an, wonach die zentralen Probleme moderner Gesellschaften, wie z. B. Ar-

beitslosigkeit, Haushaltsdefizite nicht in erster Linie als Marktversagen, sondern als Folge 

staatlicher Interventionen und Regulierungen und eines „ausgeuferten“ Wohlfahrtsstaates 

verstanden wurden. 

Im Jahr 1995 wurde der Sachverständigenrat „Schlanker Staat“ einberufen, der die Akti-

vitäten zum Thema Abbau staatlicher Leistungen und überflüssiger Bürokratie fachlich 
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und politisch begleiten sollte. Seine Arbeit konzentrierte sich vorrangig auf Reformmaß-

nahmen innerhalb der Bundesverwaltung, wenngleich der Begriff Schlanker Staat vor dem 

Hintergrund der seinerzeitigen Konsolidierungsgesetze und Einschnitte in die Sozialleis-

tungssysteme in der öffentlichen Debatte als neoliberale Umbaumetapher wahrgenommen 

wurde. Das Konzept Schlanker Staat enthält, wenn man den Ausführungen der Sachver-

ständigenkommission im Abschlussbericht folgt, 

• erstens eine Vielzahl von mehr oder weniger zusammenhanglosen Einzelinitiativen in-

nerhalb der Bundesverwaltung, 

• zweitens allgemeinere staatstheoretische Überlegungen, die zwar unvermittelt neben 

den Reformmaßnahmen stehen, aber letztlich doch die Tiefenprogrammatik des Schlan-

ken Staates dokumentieren, 

• und drittens eine Reformulierung der Sozialen Marktwirtschaft und damit der bundes-

deutschen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. 

Insbesondere auf die letzten beiden Punkte konzentrieren sich unsere Ausführungen. Der 

Begriff des Schlanken Staates selbst wurde den Diskussionen um lean management und 

lean production in der Privatwirtschaft entlehnt und nahm zugleich die seit den 80er-

Jahren in allen westlichen Ländern zu beobachtenden Ansätze des New Public Manage-

ment, die in Deutschland auf kommunaler Ebene vor allem in Gestalt des Neuen Steue-

rungsmodells rezipiert wurden, auf. Jenseits der kleinteiligen Reforminstrumente innerhalb 

der Bundesverwaltung zeichnet sich das Konzept des Schlanken Staates auf einer ord-

nungspolitischen Ebene durch eine Neubestimmung des Verhältnisses zwischen Staat und 

Gesellschaft aus. Die zentrale These des Schlanken Staates geht davon aus, dass der über-

forderte Staat nur durch die Beschränkung auf seine Kernaufgaben gesunden und dadurch 

die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland gesichert werden kön-

ne. Unterstellt wird dabei, dass die ausufernden (sozial-)staatlichen Interventionen in Ge-

sellschaft und Wirtschaft die Selbstregelungskräfte der Gesellschaft untergraben und zu 

einem unüberschaubaren Regelungsgewirr und einer unerträglichen Regelungsdichte füh-

ren, in der der Staat seine souveräne Handlungsfähigkeit verliert. Privatisierung und De-

regulierung dienen daher dem Ziel der Stärkung der gesellschaftlichen Selbstregelungs-

kräfte (weniger Staat, mehr Markt) und der individuellen Selbstverantwortung. Der 

Schlanke (Sozial-)Staat entlastet sich von seinen Aufgaben und verlagert diese auf die 

aufgeklärten, zur Selbstverantwortung willigen und fähigen Individuen. 

Ausgehend von diesen Grundannahmen wird aus einer längeren Passage aus dem Ab-

schlussbericht „Schlanker Staat“ deutlich, das sich das Konzept aus zwei sozialphiloso-

phischen Strömungen, dem Neo- und dem Ordoliberalismus speist: 
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„Die Begrenzung der Staatsausgaben und -aufgaben erfordert eine kritische Durchleuchtung 
der gesamten Staatstätigkeit mit dem Ziel, Aufgaben aus der staatlichen Verantwortung zu 
entlassen und den Staat wieder stärker auf seine unabweisbaren Kernaufgaben zu konzentrie-
ren. Der Abbau staatlicher Aufgaben und ihre Verlagerung in die Gesellschaft zielt dabei we-
niger auf finanzielle Entlastung der angespannten öffentlichen Haushalte als auf eine ord-
nungspolitisch gebotene Weichenstellung. Privatisierung entspricht in besonderem Maße dem 
Subsidiaritätsprinzip unser Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. In der sozialen Marktwirt-
schaft haben private Initiativen grundsätzlich Vorrang vor staatlicher Zuständigkeit. Private 
Initiative ist somit – außerhalb staatlicher Kernzuständigkeiten – nicht die begründungspflich-
tige Ausnahme, sondern der Regelfall“. 

Der Schlanke Staat enthält neo- und ordoliberale Elemente, die eine klare Positionierung 

des Konzeptes erschweren. In seiner neoliberalen Interpretation schließt das Konzept an 

die angelsächsische Debatte der frühen 80er-Jahre um den Minimalstaat, in seiner ordoli-

beralen Interpretation an die in Deutschland allseits geschätzte Idee der Sozialen Markt-

wirtschaft an. Ohne Bezug auf diese beiden Perspektiven lässt sich der Schlanke Staat 

nicht verstehen. Im Gegensatz zu den vorwiegend im angelsächsischen Raum vertretenen 

neoliberalen Standpunkten setzt das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft an die Stelle 

der unsichtbaren Harmonieautomatik der „unsichtbaren Hand“ die sichtbare Hand des 

Staates, die vom Staat zu konstituierende, von ihm zu gewährleistende und ständig zu 

überwachende Ordnung des veranstalteten Wettbewerbs. Der Staat hat die Aufgabe, die 

vollkommene Konkurrenz im Interesse der Leistungsfähigkeit der gesamten Wirtschaft, 

der gerechten Verteilung des Volkseinkommens und der geforderten Simultaneität von 

Wirtschafts- und Sozialpolitik herbeizuführen und vom Wettbewerb nicht kontrollierte 

Machtpositionen zu unterbinden. Vertreter einer „Neuen Sozialen Marktwirtschaft“ (z. B. 

in der CDU oder der Initiative „Neue Soziale Marktwirtschaft“) fordern eine Erneuerung 

der Sozialen Marktwirtschaft, wobei deren Erfolgsprinzipien (Eigeninitiative und Selbst-

verantwortung der Bürger, Unternehmergeist und das Prinzip des Wettbewerbs) wieder 

zur Geltung gebracht werden müssen. „Die Neue Soziale Marktwirtschaft muss“, so die 

Initiative, „neben dem Aspekt des Sozialen vor allem den Gedanken der Freiheit und der 

Eigenverantwortung wieder in den Vordergrund rücken. Es muss wieder mehr Freiräume 

und Antrieb für Selbsthilfe geben“. 

Im Zentrum eines neoliberalen Politikverständnisses steht die Forderung nach individuel-

ler Freiheit. Sie bildet das höchste Ziel in einer Gesellschaft. In einer radikalen Version 

wird der Minimalstaat (Robert Nozick), der sich auf einige eng umgrenzte Funktionen 

wie den Schutz gegen Gewalt, Diebstahl, Betrug oder die Durchsetzung von Verträgen 

beschränkt, als der einzig gerechte und moralisch legitime Staat angesehen. Alle darüber 

hinausgehenden Aufgaben des Staates seien daher ungerecht und nicht zu rechtfertigen, 

da sie das Recht, zu bestimmten Handlungen nicht gezwungen zu werden, einschränken. 

Zwang ist deshalb ein Übel, weil er „das Individuum als ein denkendes und wertendes 
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Wesen ausschaltet und es zum bloßen Werkzeug zur Erreichung der Zwecke eines ande-

ren macht“ (Milton Friedman). Um die Freiheit des Einzelnen zu schützen, ist es jedoch 

erforderlich, dem Staat das Monopol der Zwangsausübung zu übertragen. „Der Staat ist 

das Instrument, mit dessen Hilfe wir unsere Freiheiten ausüben“, so Milton Friedman, 

doch in der Konzentration von Macht liegt zugleich auch eine Gefahr für die Freiheit. 

Daher müssen die Aufgaben des Staates beschränkt, dezentralisiert und möglichst allge-

meinen abstrakten Regeln unterworfen werden. Die Beschränkung des Staates auf Rah-

men setzende und gewährende Aufgaben (der Staat als „Spielleiter und Schiedsrichter“) 

wird in neoliberalen Positionen aber nicht nur mit der Sicherung der individuellen Freiheit 

begründet, sondern auch mit funktionalen Argumenten. Der Markt entlastet den Staat von 

einer Vielzahl von Aktivitäten, die eine eindeutige politische Entscheidung und Einigung 

erfordern. Der Markt wird daher als ein überlegener Koordinationsmechanismus betrach-

tet, weil „kein menschlicher Verstand das Wissen umfassen kann, dass das Handeln der 

Gesellschaft lenkt“ (Alfred Müller-Armack). Das zentrale Problem staatlicher Interventio-

nen sei ein systematisches Informationsdefizit (über den erforderlichen Umfang und Zeit-

punkt staatlicher Interventionen), das zu ungeplanten Resultaten führt und zwangsläufig 

neue und stärkere Maßnahmen nach sich zieht. Wirtschaftliche Krisen und Arbeitslosig-

keit werden daher nicht als Markt-, sondern als Staatsversagen interpretiert. 

Auf der Basis liberaler Überzeugungen und des Subsidiaritätsverständnisses in der Sozia-

len Marktwirtschaft werden die Aufgaben des Staates als grundsätzlich nachgeordnet be-

trachtet. Der Schlanke Staat fordert ein Höchstmaß an gesellschaftlicher und bürgerlicher 

Freiheit und damit auch an gesellschaftlicher und individueller Eigenverantwortung und 

Selbststeuerung. Zugleich haben neo- und ordoliberale Vertreter in der Vergangenheit 

immer wieder Vorschläge zur Gestaltung staatlicher Interventionen bzw. Leistungen un-

terbreitet, die im Kontext der Staats- und Verwaltungsmodernisierung diskutiert werden. 

So mahnten Ordoliberale wiederholt marktkonforme Interventionen an, verwiesen auf die 

Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung und betonten die Effizienz sub-

sidiärer Hilfesysteme auf Grund ihrer Realitätsnähe und Unmittelbarkeit. Neoliberale plä-

dierten für die Verlagerung der Erstellung öffentlicher Aufgaben auf private Unternehmen, 

für Gutscheinsysteme in der Bildungs- und Sozialpolitik, um die Konsumentensouveräni-

tät von Hilfeempfängern zu stärken, für die Integration der Einkommensunterstützung 

ins Steuersystem, um die „Armutsfalle“ bei Transferempfängern zu beseitigen oder aber 

auch für die Einschränkung von Sozialleistungen an Arbeitslose, um den Druck zur Auf-

nahme einer Arbeit zu verstärken. Im Konzept des Schlanken Staates meint Aktivierung 

somit vor allem Reduzierung der Staatsaufgaben zu Gunsten einer effizienten Selbstregu-

lierung der Gesellschaft über den Markt und subsidiärer Hilfesysteme. Der Schlanke Staat 
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lässt sich als Gegenbegriff zum allzuständigen Interventionsstaat verstehen, der erkenn-

bar an innere und äußere Grenzen gestoßen ist. 

Es ist das Verdienst der Debatte um den Schlanken Staat, die Staatstätigkeit wieder in 

den Mittelpunkt gerückt zu haben. Vor allem aber hat das Konzept des Schlanken Staa-

tes Politik- und Staatsversagen überhaupt erst auf die Agenda auch und gerade der Befür-

worter des deutschen Sozialstaates gerückt. Politik- und Staatsversagen und eben nicht 

nur Marktversagen, wie im Konzept des aktiven Staates, werden damit zu gestaltungsfä-

higen und -bedürftigen Handlungsbereichen erhoben. Jenseits einer bloß ordnungspolitisch 

motivierten Reduzierung der Staatsaufgaben und ihrer Verlagerung in die Gesellschaft hat 

die Vorstellung einer Verantwortungsdifferenzierung zugleich auch Handlungskorridore 

für gewandelte Modalitäten der Aufgabenerledigung geöffnet, die von unserem Konzept 

des Aktivierenden Staates ausgefüllt werden. Die im Gefolge neoliberaler Umbaukonzep-

te sich entfaltende New Public Management-Bewegung hat dabei grundlegende Verfah-

ren und Instrumente für eine aktivierende Politik bereit gestellt, die den Blick nicht auf 

weniger, sondern auf einen anderen Staat zu lenken vermögen. 

Das Konzept des Schlanken Staates weist jedoch auf der anderen Seite zwei fundamenta-

le Schwachstellen auf. Zunächst stellt sich die Frage, wie die Rückführung der Staatstä-

tigkeit konkret gedacht werden kann. Zwar verweist der Sachverständigenrat auf das 

Prinzip der offenen Staatsaufgaben und auf die Notwendigkeit des Mitwirkens aller ge-

sellschaftlichen Gruppen und des verantwortlichen Verhaltens eines jeden Einzelnen, doch 

konkrete Prozeduren (wie z. B. unser Konzept der Bürgerschaftlichen Aufgabenkritik) 

stellt er nicht zur Verfügung. Wie aber soll die Gesellschaft in einem von zahlreichen 

durchsetzungsfähigen Interessengruppen dominierten politischen System rational den Ab-

bau von Aufgaben oder deren Umstrukturierung beschließen können? Die zweite Schwach-

stelle liegt in der Verabsolutierung gesellschaftlicher Selbstregelungskräfte. Der Schlanke 

Staates erweist sich in seiner neoliberalen Ausdeutung als eindimensionales Lösungskon-

zept zur Verwirklichung konfligierender gesellschaftlicher Zielsetzungen. Grundlegend ist 

der Gedanke der Beschränkung des Staates sowie getrennter Sphären der Wohlfahrtspro-

duktion. Damit aber verspielt der Schlanke Staat das synergetische Potenzial im Zusam-

menwirken von Staats-, Markt- und Eigenversorgung sowie sozialer Selbsthilfe, wie es in 

unserem Konzept des Aktivierenden Staates aufgenommen wurde. 
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Position 3: 
Kommunitarismus 

Der Begriff „Kommunitarismus“ steht für ein ganzes Bündel von Ideen, deren einigendes 

Band die Vorstellung eines tugend-, wert- und pflichtbasierten neuen Gemeinschaftsden-

kens ist. Der Kommunitarismus versteht sich sowohl als Gesellschaftstheorie als auch als 

praktisch-politisches Projekt zur Neubasierung und Neuformierung der westlichen Ge-

sellschaften. Zwar sind sich die Kommunitarier höchst uneins über Antworten, Wege und 

Instrumente. In ihrer Problemdiagnose hingegen nicht: Sie beklagen und kritisieren die 

ihrer Ansicht nach atomistischen, entwurzelten, gemeinschaftslosen liberalen Gesellschaf-

ten, in denen traditionelle moralische Werte, Solidarität, Verantwortlichkeit und Sozial-

vermögen verkümmert und verfallen seien. 

Der Kommunitarismus formierte sich in den frühen 80er-Jahren als Gegenströmung zur 

liberalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik der Reagan- und Thatcher-Regie-

rungen. Dem „Liberalismus der Gier“ (Walter Reese-Schäfer) und der „Tyrannei des 

Marktes“ (Robert Bellah u. a.) setzen Kommunitarier den Gedanken der Rekonstruktion 

der Gesellschaft mit dem Ziel der Stärkung von Bürgertugenden und der Wiederherstel-

lung von Gemeinsinn in einer „aktiven Gesellschaft“ (Amitai Etzioni) entgegen. Nur vor 

diesem Hintergrund des Wirtschaftsliberalismus und der Verwettbewerblichung der Ge-

sellschaft wird der „Feldzug“ der streitbaren Kommunitarier für einen neuen Geist der Ge-

meinschaft in der „Gesellschaft der Individuen“ (Norbert Elias) verständlich. Zwar teilen 

Liberale und Kommunitarier das Konzept des Minimalstaates. Im Gegensatz zum Libera-

lismus indes, der den einzelnen als unabhängigen Marktteilnehmer und zur Selbsthilfe fähi-

gen Unternehmer seiner Arbeitskraft sieht, denkt die kommunitaristische Sozial- und Moral-

philosophie Individualismus und individuelles Handeln nur und untrennbar in Kategorien 

von Gemeinschaftlichkeit und Verantwortungsgemeinschaften („communities“). Individualität 

ist immer eine gemeinschaftlich gebundene: Wo Ich ist, soll Wir werden. In dieser kom-

munitaristisch verwurzelten Tradition des Aktivierungsbegriffes wird die private Gemein-

schaft aktiviert, nicht so sehr die Einzelperson. Diese privaten Gemeinschaften bilden das 

Fundament einer starken, aktiven Demokratie und einer sozial integrierten Gesellschaft. 

Neben die Marktkritik tritt im kommunitaristischen Denken ein Gemeinschaftsverständ-

nis, das mehr oder minder explizit in einem Gegenüber von Staat und autonomer Zivilge-
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sellschaft wurzelt. All dies ist wenig erstaunlich, hat sich die kommunitaristische Idee doch 

dort am weitesten entwickelt, wo liberale Traditionen zu sehr eingeschränkter Staatstä-

tigkeit und einem hohen Maß an privatisierter Leistungserbringung geführt haben – etwa 

in den USA, die bisweilen als „Gesellschaft ohne Staat“ (Theda Skocpol) charakterisiert 

werden. In ein solches (wohlfahrts-)staatliches Vakuum stößt die kommunitäre Forderung 

nach neuen Formen des gemeinschaftlichen Mit- und Füreinanders und nach Konzepten 

gegen die zunehmende Privatisierung gesellschaftlicher Risiken. Mit der Stärkung indivi-

dueller Tugendhaftigkeit und zivilgesellschaftlichen Engagements sollen die Krise der Ge-

sellschaft und die Probleme gesellschaftlicher Institutionen – von der Verwaltung über die 

Schulen bis hin zur kommunitären Keimzelle, der Familie – überwunden werden. Der 

Staat wird in diesem Konzept zur Gemeinschaft der Gemeinschaften – mehr nicht. 

Blickt man auf die deutsche „Staatsgesellschaft“ (Karl Rohe), dann wird überdeutlich, 

dass die US-dominierte und von dort importierte Kommunitarismus-Debatte ihren Ur-

sprung in einem gänzlich unterschiedlichen kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld so-

wie unter ganz anderen ordnungspolitischen Vorzeichen nahm. Dennoch sind kommuni-

taristische Konzepte in Deutschland in den 90er-Jahren v. a. in sozialpolitischen Kontex-

ten sowie im Zuge der breiten Diskussion über Bürgerengagement wahrgenommen und 

thematisiert worden. Das sympathische, positiv besetzte Vokabular fand punktuellen Bei-

fall bei allen wichtigen Parteien: nicht nur von der Sozialdemokratie mit ihrer Solidaritäts-

auffassung, sondern von den Liberalen über die Grünen bis hin zu den Konservativen mit 

ihrer Subsidiaritätsvorstellung, sind kommunitäre Gedanken in die Parteiprogramme über-

nommen worden. Die deutsche Debatte hat dabei im Wesentlichen den starken anti-staat-

lichen Affekt, der dem Kommunitarismus konstitutiv ist, gezügelt und das durch Moral-

diskurse aufgeladene Konzept pragmatisch und recht eigentümlich gegen die bundesdeut-

sche Kultur bürokratisierender Wohlfahrtsproduktion gewendet. Folgt man den in der 

Wissenschaft entwickelten kommunitären Argumentationslinien, dann ist das deutsche 

Problem hauptsächlich ein Zuviel an Staatlichkeit bzw. eine falsch verstandene Staatsrol-

le („Kümmerer“), wogegen eine Stärkung sozialen Engagements und eine Emanzipation 

der Bürger vom staatlich-reglementierenden Zugriff ins Feld geführt wird. In der politi-

schen Debatte hat sich hier zu Lande in den 90er-Jahren vielfach die Vorstellung eines 

Modernisierungs- und Aktivierungsansatzes „von oben“ durchgesetzt – aus jeweils ganz 

unterschiedlichen Interessen und mit sehr unterschiedlichen Zielen. Beide treffen sich aber 

darin, dass im Kern eine gezielte staatliche Organisation und Mobilisierung von Freiräu-

men für gemeinschaftsorientierte Mitverantwortung und gesellschaftliches Engagement 

eingefordert wird: eine staatliche Verpflichtung zur Förderung von Selbsthilfe und bür-

gerschaftlicher Eigenverantwortung durch Geld und rechtliche Rahmensetzung. Sozial-

staatlich engagierte Kritiker dieser Strategie sehen dabei die Gefahr, dass der Kommuni-
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tarismus seinen emanzipatorischen Impuls verliert und in die Rolle einer Legitimationsfo-

lie für rein fiskalische Konsolidierungsstrategien rutscht, wodurch seine Projekte zum so-

zialpolitischen Lückenbüßer für die in die Krise geratenen öffentlichen Haushalte werden. 

Und in der Tat wird der kommunitaristisch begründete Aktivierungsbegriff in Deutschland 

sehr stark in Richtung Staatsentlastung – und damit schleichende Privatisierung – inter-

pretiert. Damit verquickt ist eine dezidierte Debatte über Pflichten in und an der Gesell-

schaft, die versucht, das moralische Denken in Wechselseitigkeiten der Gemeinschaft auf 

die Gesellschaft zu übertragen. Beide Perspektiven lassen sich nur als Gegenentwürfe zur 

deutschen Wohlfahrtsstaatstradition erklären: Diese ist durch ein hohes Maß an Delega-

tion von Problemlösungen an den Staat und dessen Transformation in Recht und Rechts-

ansprüche gekennzeichnet. 

Überträgt man kommunitäre Vorstellungen auf „deutsche Verhältnisse“ und fragt nach 

ihrem gesellschaftspolitischen Beitrag, dann zeigen sich mindestens drei Probleme: 

• Der Kommunitarismus zielt auf die Rückverlagerung von Kompetenzen in die Zivilge-

sellschaft und die Schaffung eines Netzes von freiwilligen Verantwortungsgemein-

schaften. In diesen erlernen und erleben die Bürger Gruppenloyalität und Gegenseitig-

keit. Ein optimistischer Grundzug ist kommunitären Beiträgen daher eigen: Der Kom-

munitarismus geht grundsätzlich davon aus, dass die Bürger willens und in der Lage 

sind, wesentliche Funktionen von Gesellschaftlichkeit in freien Assoziationen und Ge-

meinschaftsbezügen ohne Staat zu regeln und zu erbringen. Als anti-kollektivistische 

Gesellschaftsphilosophie wendet er sich daher gegen abstrakte, universale Prinzipien, 

unter Betonung gemeinschaftlicher Werte, Gewohnheiten und Handlungsweisen. Lo-

kale Selbsthilfeprojekte führen hingegen auch zu (gewollten) lokalen Gerechtigkeiten 

und lokalistischer Solidarität. Der Kommunitarismus zielt daher nicht auf Inklusion in 

große Sozialsysteme, sondern kann ein in hohem Maße exklusives und partikularisti-

sches Konzept sein (Solidarität der Privilegierten, soziale Kontrolle). Grenzziehungen, 

selektive Mitgliedschaften und situative statt allgemeine Ansprüche beinhalten die Ge-

fahr einer Erhöhung von gesellschaftlicher Ungleichheit und Ungleichbehandlung. Wich-

tige Politikfelder der Sozialpolitik und Daseinsvorsorge sind daher problematisch für 

die Anwendung kommunitärer Konzepte, v. a. die großen Verteilungsfragen der Sozial-

versicherung. Die Grenzen freiwillig-gemeinschaftlicher Solidarität in (vorpolitischen) 

Instanzen der Produktion sozialer Sicherheit sind ja gerade der Ausgangspunkt kol-

lektiv-sozialstaatlicher Gesellschaftspolitik. Der Kommunitarismus mit seinen Partizi-

pationsforderungen und Selbstorganisationsansprüchen scheint hier in seinem prakti-

schen Aktionsradius begrenzt auf den unmittelbaren Nahbereich persönlichen Handelns 

und lebensweltlicher Bedingungen auf der örtlichen Ebene. 
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• Dass es eine dem Kommunitarismus konstitutive Gemeinschaftsideologie im Deutsch-

land des „rheinischen Kapitalismus“ und der „sozialen Marktwirtschaft“ nicht gibt, ist 

noch kein hinreichendes Argument für eine Kritik an diesem Konzept. Blickt man hin-

gegen auf Ressourcen zur Gemeinschaftsbildung, dann stellt man fest, dass diejenigen, 

die über solche Ressourcen verfügen (bspw. Zeit, Geld, Bildung), meist zu den privi-

legierteren Milieus gehören. Diejenigen allerdings, die weniger Ressourcen haben, kön-

nen sich meist ungleich schlechter engagieren (Ressourcenabhängigkeit des Engage-

ments, Mittelklasse-Orientierung der Kommunitarier). Sozialstaatlichkeit hat es jedoch 

weniger mit der Mittelklasse als Problemgruppe zu tun, sondern mit den „alten Proble-

men“ und den Reibungspunkten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens (Arbeitslo-

sigkeit, Armut, Ausbildung etc.), d. h. mit einer Klientel, die sich nicht oder kaum or-

ganisieren und artikulieren kann. 

• Aus den beiden vorstehend genannten Problematiken ergibt sich eine dritte: Kommu-

nitarier unterschätzen meist die Rolle und Verantwortlichkeit des Staates für die Schaf-

fung sozialer Sicherheit zu Gunsten einer (oft romantischen) Vorstellung von sich selbst 

organisierender zivilgesellschaftlicher Solidarität. Solche kleinräumigen Solidaritäten und 

lokal definierten Gerechtigkeiten werden v. a. dann prekär, wenn sich gleichzeitig der 

Staat aus wesentlichen Teilen der Gestaltung des Sozial- und Gemeinwesens zurück-

zieht – denn universale Prinzipien, verrechtlichte soziale Teilhabe und Inklusion (als 

Basisgarantien) sind auch ein Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält. 

Vom Kommunitarismus inspirierte Konzepte haben meist das Grundproblem, neben ak-

zentuierten Staatsaffekten hinreichend schlüssige Antworten auf die Frage nach Staats-

aufgaben und Instrumenten im Kontext der Debatte über Staatsmodernisierung geben zu 

können. Aber Kommunitarier stellen gute und richtige Fragen, aus denen die Aktivie-

rungs-Diskussion wichtige Impulse gezogen hat. Zwar ist die Forderung nach mehr (und 

öffentlich flankiertem) bürgerschaftlichem Engagement als Recht und Pflicht ebenso ein-

gängig wie schlicht. Allerdings zielt sie sehr nachhaltig auf einen Kernaspekt: das grund-

sätzliche Nachdenken über Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Es lenkt den Blick 

auf eine Debatte darüber, welche gesellschaftlichen Potenziale jenseits des Daseinsfür-

sorgestaates genutzt und in die Produktion öffentlicher Leistungen eingebunden werden 

können. Es lenkt den Blick zudem auf neue Politikformen als Folge veränderter Partizi-

pationserwartungen und -forderungen und weist die passive „Staatskundenmentalität“ 

(Thomas Meyer) zurück. Kommunitarismus-Projekte und aktive Bürgerkultur können ein 

wichtiges Element einer neuen Gesamtpolitik sein, sie sind indes nicht selbst die neue Ge-

samtpolitik. „Gemeinschaft“ kann und soll als Ressource von Politik genutzt werden, al-

lerdings im Sinn der Ergänzung. Kein Entweder-Oder zwischen gemeinschaftlichen und 
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staatlichen Lösungen, sondern eine „intelligente Rekombination der jeweiligen Stärken“ 

(Michael Opielka) und ein sinnvolles Zusammenspiel der verschiedenen verantwortlichen 

Sektoren. 
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Position 4: 
Wohlfahrtsverbandliche Strömungen, „Neue 
Subsidiarität“ und „Wohlfahrtspluralismus“ 

Interessanterweise überschneiden sich kommunitaristisch inspirierte Strömungen mit ver-

bandlichen Ansätzen, denen im historisch gewachsenen Gefüge des deutschen Sozialstaa-

tes eine erhebliche Bedeutung zukommt. Einerseits gilt dies insbesondere für den seit der 

Weimarer Republik institutionalisierten Klassenkompromiss zwischen Kapital und Arbeit 

unter dem Stichwort Sozialpartnerschaft, die Einbeziehung der Verbände von Kapital und 

Arbeit in die Regulierung der Volkswirtschaft und die Selbstverwaltung der Sozialversi-

cherungen. Und andererseits gilt dies für den institutionalisierten Kompromiss zwischen 

Staat und Kirche unter dem Stichwort Subsidiarität in Gestalt des bedingten Vorrangs der 

verbandlichen Wohlfahrtspflege in zahlreichen Sozialgesetzen. Diese beiden Säulen des 

deutschen Sozialstaates sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten unter erheblichen Druck 

geraten (ein paar Anhaltspunkte illustrieren dies: Erosion der traditionellen soziokulturellen 

Milieus, Mitgliederschwund, Vervielfältigung der Akteursstrukturen, Dezentralisierung 

politischer Verhandlungs- und Austauschprozesse, Schaffung von Wohlfahrtsmärkten, 

Europäisierung). Die Fundamente des auf enge Kooperationen zwischen Staat und Ver-

bänden (Neo-Korporatismus) basierenden deutschen Sozialstaates werden brüchig. Dies 

führt allenthalben zu erheblichen Verunsicherungen bei den beteiligten Akteuren und un-

terschiedlichen Anpassungsstrategien. 

Vor allem wird dies anhand der wohlfahrtsverbandlichen Strömungen in der Debatte um 

den Aktivierenden Staat deutlich. Beiträge zum Aktivierenden Staat aus diesem Theorie-

kreis erfolgen unter den Stichworten Neue Subsidiarität und Wohlfahrtspluralismus. Das 

Konzept des Wohlfahrtspluralismus selbst ist unscharf und versammelt zahlreiche Ansätze: 

vom Kommunitarismus, der Korporatismusdebatte, der katholischen Soziallehre bis hin zu 

liberalen Standpunkten der Wohlfahrtsökonomie. Das Konzept des Wohlfahrtspluralismus 

kann in einer zeitgeschichtlichen Perspektive auch als Fortentwicklung des in den 80er-

Jahren diskutierten Konzeptes einer Neuen Subsidiaritätspolitik interpretiert werden. 

Das traditionelle Subsidiaritätskonzept wurde in Auseinandersetzung der katholischen Kir-

che mit den Säkularisierungs- und Totalisierungstendenzen und den desintegrativen Wir-
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kungen eines ungezügelten Kapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts entwickelt. Als po-

litische Formel diente das Subsidiaritätskonzept als Forderung und Legitimierung von 

„staatsfreien“ Räumen, die den „kleineren und untergeordneten Gemeinwesen“ vorbehal-

ten sein sollten. Im Zuge der wachsenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung und des 

Ausbaus des Sozialstaates koppelte sich der Subsidiaritätsbegriff jedoch von seinen ur-

sprünglich naturrechtlich-traditionalistischen Gesellschaftsbezügen ab und verengte sich 

auf ein verbändezentriertes, formales Subsidiaritätsverständnis, das in dem bedingten Vor-

rang der freien Wohlfahrtspflege z. B. im Kinder- und Jugendhilfe- und dem Bundessozial-

hilfegesetz seinen Niederschlag fand. Seines weltanschaulichen Hintergrundes beraubt, ließ 

sich das Subsidiaritätskonzept schließlich in unterschiedliche politisch-ideologische Strö-

mungen integrieren. 

So wurde die sich seit den 70er-Jahren entwickelnde Selbsthilfe- und Initiativenland-

schaft von Seiten der Wohlfahrtsverbände als Bedrohung der traditionellen Stellung der 

freien Wohlfahrtspflege empfunden, während Angehörige der Selbsthilfeinitiativen in ih-

nen das kritische Potenzial gegenüber den vermachteten und bürokratisierten Großstruk-

turen betonten. Auch die Parteipolitik griff die Selbsthilfebewegung unter dem Stichwort 

„Neue Subsidiarität“ als Reformressource für einen finanziell überlasteten Sozialstaat auf. 

Als staatsentlastendes, zuweilen restauratives Konzept setzte sich in der sozialwissen-

schaftlichen Diskussion ein Verständnis Neuer Subsidiaritätspolitik durch, dass die äuße-

ren (vorwiegend fiskalischen) und inneren Grenzen (vorwiegend Grenzen der Steuerungs-

medien Recht und Geld) des Wohlfahrtsstaates nicht negiert, sondern darauf abzielt, so-

lidarische Handlungsfelder jenseits von Markt und Staat zu gründen bzw. zu stärken. Das 

Hauptproblem bestünde darin, solidarisch-kooperative Verhaltensweisen und normative 

Selbstverpflichtungen aufzubauen, ohne auf bloße Sparpolitik oder auf die Eigenlogik ge-

meinschaftlicher Handlungszusammenhänge mit unangemessenen Steuerungsmedien zu 

reagieren. Neue Subsidiaritätspolitik beinhaltet eine Neuordnung der Beziehungen und ei-

ne komplementäre Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Sektoren der Wohlfahrts-

produktion durch mediatisierende Verfahren und intermediäre Instanzen. Die Neue Sub-

sidiaritätspolitik zielt darauf, durchaus mittels des Einbezugs der intermediären Stellung 

der Wohlfahrtsverbände, die Funktionsweise und Überlebensbedingungen primärer Netz-

werke, selbstorganisierter Gruppen und freiwilliger Initiativen durch die Einräumung ge-

eigneter Rahmenbedingungen zu verbessern. Die inhaltlich-funktionale Stoßrichtung einer 

neuen Subsidiarität entfaltete jedoch kaum eine größere Praxisrelevanz. Ganz im Gegen-

teil: Das Konzept der Neuen Subsidiarität ging eine Symbiose mit dem formalen Nach-

rangprinzip der öffentlichen Wohlfahrtspflege ein. Es führte zur Ausdifferenzierung der 

Wohlfahrtspflege in eine Vielzahl von kleinsten Vereinen und Trägern mit hoch speziali-

sierten und diversifizierten Angeboten, ohne dass es zu einer tatsächlichen Verbesserung 
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der Koordination der unterschiedlichen Wohlfahrtssektoren gekommen wäre. Zwischen 

dem abstrakten Konzept einer Neuen Subsidiaritätspolitik und ihrer Umsetzung klaffte 

eine unüberbrückbare Lücke, die auf die mangelnde Instrumentierung und institutionelle 

Fundierung des Konzeptes verwies. 

Seit Mitte der 90er-Jahre entwickelte sich allmählich ein neuerlicher Anlauf, der unter dem 

Stichwort Wohlfahrtspluralismus zu einer Wiederbelebung des Konzeptes Neue Subsidia-

rität geführt hat. Ausgangspunkt waren angelsächsische Debatten um einen „welfare mix“ 

bzw. „welfare pluralism“ sowie kommunitaristische Ansätze zur assoziativen Demokra-

tie. Dabei lassen sich grob vereinfacht zwei konkurrierende Ausdeutungen des Wohl-

fahrtspluralismus identifizieren: 

• In einer marktliberalen bzw. marktregulativen Perspektive zielt der Wohlfahrtspluralis-

mus auf die Reform des öffentlichen Sektors und eine Betonung von Marktrationalitä-

ten ab. Aus dem Staat wird ein Dienstleistungsbetrieb, der zu Gunsten seiner Kunden 

(den vormaligen Bürgern) mit den verschiedenen Auftragnehmern bzw. Leistungserb-

ringern (vormals freie Träger der Wohlfahrtspflege) Kontraktbeziehungen unterhält. 

Dabei können intermediäre Organisationen genuiner Bestandteil dieses Vertragsnetz-

werkes sein und sich im gesellschaftlichen Wettbewerb mit staatlichen und privaten so-

zialen Dienstleistungen befinden. Der Staat hat hier vor allem regulative Funktionen. 

• Die soziale Entwicklungsperspektive hingegen beinhaltet Überschneidungen mit kom-

munitaristischen Konzepten, erweist sich auch als anschlussfähig an Subsidiaritätsvor-

stellungen und versucht diese, mit Reformen der Sozialpolitik und des Sozialstaates 

zu verknüpfen. In dieser Perspektive wird mitunter äußerst vage für den Umbau von 

einem Wohlfahrtsstaat zu einer Wohlfahrtsgesellschaft plädiert. Aktivierung meint hier 

vor allem die Stärkung (zivil-)gesellschaftlicher Wohlfahrtsbeiträge. Sie zielt darauf 

ab, den Dritten Sektor zwischen Staat und Markt entscheidend zu stärken und den 

Umfang staatlicher Aktivitäten zu begrenzen. Der Staat hat in diesem Zusammenhang 

eine wichtige Rahmen setzende und unterstützende Funktion. 

Versucht man diese unterschiedlichen Ausdeutungen des Wohlfahrtspluralismuskonzep-

tes im Hinblick auf seinen Beitrag zum Aktivierenden Staat zusammenzufassen, 

• so konzentriert sich der Wohlfahrtspluralismus hauptsächlich auf die soziale Dienst-

leistungspolitik; 

• im Mittelpunkt steht nicht das isolierte Individuum, sondern der organisierte Mensch 

als gemeinschaftsbezogene und gemeinschaftsgebundene Person und damit die gesell-

schaftlichen Assoziationen; 



„Neue Subsidiarität“ und „Wohlfahrtspluralismus“ 

25 

• angestrebt wird die Neuordnung der Beziehungen zwischen den unterschiedlichen 

Sektoren der Wohlfahrtsproduktion, wobei es eine deutliche Präferenz zu Gunsten der 

Verbände und Initiativen des Dritten Sektors bzw. intermediärer Organisationen und 

Instanzen gibt; 

• zugleich wird damit auch für die Begrenzung des Staatseinflusses plädiert. 

Aktivierung innerhalb dieses Konzeptes meint nicht nur eine Aufwertung der Verantwor-

tung und Trägerschaft von „freiwilligen Organisationen“ und des informellen Sektors im 

Bereich sozialer und gesundheitlicher Dienste, sondern auch die Umstrukturierung der 

staatlichen Verantwortlichkeiten: weg von der Trägerschaft von Einrichtungen und Diens-

ten – hin zu einer Betonung ihrer Rolle als Moderatoren und koordinierenden Förder- 

und Planungsinstanzen. Dabei gilt es, den Aktivierungsgedanken in das institutionelle Ar-

rangement des (Sozial)Staates hineinzutragen und Innovationsblockaden durch die Her-

stellung neuer Kombinationsformen von Institutionen und Sektoren der Wohlfahrtspro-

duktion (Markt, Staat, Gemeinschaft, intermediärer Bereich) zu überwinden. Wohlfahrts-

pluralistische Ansätze wenden sich damit gegen eindimensionale Lösungskonzepte (Markt 

vs. Staat, Staat vs. Gemeinschaften), die die Verwirklichung eines ganzen Bündels zentra-

ler gesellschaftlicher Ziele, wie Gerechtigkeit, Wohlfahrt und soziale Sicherheit von einer 

einzigen gesellschaftlichen Sphäre erwarten und thematisieren das Zusammenspiel der vier 

zentralen Sektoren der Wohlfahrtsproduktion. Die Herstellung einer solchen Wohlfahrts-

mixtur ist in diesem Konzept Aufgabe des Dritten Sektors, innerhalb dessen die oft mit 

Konflikt behafteten Logiken und Handlungsanforderungen zwischen Staat, Markt und 

Familie miteinander vermittelt und organisationsintern miteinander verschränkt werden. 

Gestaltungsoptionen aktivierender Politik ergeben sich im Konzept des Wohlfahrtsplura-

lismus vor allem durch die staatliche Regulierung des wohlfahrtspluralistischen Arrange-

ments. Hatte man es in der Vergangenheit mit historisch gewachsenen Konstellationen der 

Zusammenarbeit von staatlichen und großen Sozialverbänden zu tun, so zielt nun der An-

spruch neuer Planungs- und Steuerungskonzepte auf eine geplante und geregelte Aufga-

benteilung ab. 

Im Fahrwasser des zivilgesellschaftlich überhöhten Wohlfahrtspluralismus und der Neuen 

Subsidiarität gehen jedoch die Leistungsaktivitäten von den Wohlfahrtsverbänden, selbst-

organisierten Gruppen und freiwilligen Initiativen aus, die bei Bedarf staatliche Unterstüt-

zung einfordern, gleichermaßen jedoch nach Bedarf staatliches Engagement vehement zu-

rückweisen. Ein derart verfasstes Zusammenspiel von Staat und Gesellschaft ist anfällig 

für Fehlentwicklungen und droht durch die Hereinnahme kommunitaristischer Versatz-

stücke das verengte, verbändezentrierte Subsidiaritätsverständnis zu zementieren. Ver-
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bände beziehen öffentliche Unterstützung, ohne dass deren Verwendung im öffentlichen 

Interesse hinreichend gewährleistet ist. Auch ist ein solch eng verflochtenes System an-

fällig für partikularistische private oder gemeinschaftliche Initiativen, die sich aus Unzu-

friedenheit über die bisherige öffentliche Aufgabenwahrnehmung zusammenschließen. 

Probleme dieser Art sind in Deutschland höchst relevant und werden unter den Stichwor-

ten „Bürokratisierung“ (der verbandlichen Wohlfahrtspflege), „Verfilzung“ und „schlei-

chende Privatisierung“ thematisiert. Der in zahlreichen Sozialgesetzen festgeschriebene 

bedingte Vorrang der freien Wohlfahrtsverbände und freier Initiativen hat dazu geführt, 

dass eine ungesteuerte Entwicklung mit erheblichen Effizienz- und Effektivitätsproble-

men eingetreten ist. Auf Grund der negativen Staatszielbestimmung im Konzept einer 

Neuen Subsidiarität oder des Wohlfahrtspluralismus bleiben diese Entwicklungen dem 

öffentlichen Einfluss mehr oder weniger entzogen. So führt das Subsidiaritätsprinzip wie 

auch der zivilgesellschaftlich überhöhte Wohlfahrtspluralismus dazu, dass weite Teile ge-

sellschaftlicher Aktivitäten sich einer Modernisierungsstrategie des Staates eher entzie-

hen können als an ihr teilzuhaben. Auch demokratietheoretisch führen die Ansätze der 

Neuen Subsidiarität und des Wohlfahrtspluralismus womöglich in die Sackgasse, nämlich 

dann, wenn durch die intermediären Organisationen sozialstrukturelle Widersprüche ent-

schärft und vom politischen System abgeschirmt werden, wenn sie Partizipation verhin-

dern, Veränderungspotenziale blockieren und Gestaltungsmöglichkeiten einschränken. 

Wohlfahrtspluralisten sehen diese Gefahren durchaus. Sie versuchen aber durch eine „so-

ziale Entwicklungspolitik“ die hierarchischen Beziehungen zwischen Staat, Markt, inter-

mediären und familiären Bereichen zu modernisieren und entlang einer Entwicklungsper-

spektive für den zivilgesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Bereich zu reformieren. 

Unterschwellig werden dabei Vorwürfe gegenüber einer individualistischen Kultur deut-

lich, die einer sozialen Entwicklungsperspektive entgegenstünden. Eine „soziale Entwick-

lungspolitik“ muss daher nach neuen Formen der Politik, z. B. durch Herstellung öffent-

licher Räume diskursiver Verständigung suchen, innerhalb derer unberücksichtigte Orien-

tierungen Aufwertung und Anerkennung erfahren können. Allerdings wurden die Institu-

tionen und Verfahren einer solchen sozialen Entwicklungspolitik im Detail bislang nicht 

näher konzipiert. 
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Position 5: 
Der Aktivierende Staat 

Bewahrung staatlicher Handlungsfähigkeit trotz knapper 
Haushaltskassen 

Das aktuelle Dilemma des Staates besteht darin, bei stagnierendem Finanzvolumen und 

gleichzeitig neuen gesellschaftlichen Herausforderungen neue Prioritäten setzen zu müs-

sen, ohne dass Erfahrungen vorliegen, wie dieses gelingen könnte. Neue Prioritäten zu 

setzen und parallel die Summe der zu verteilenden Finanzmittel „einzufrieren“, wenn nicht 

gar zu reduzieren, bedeutet, dass es Verlierer geben wird. Sollen die „Verluste“ nicht ein-

seitig an die gesellschaftlich und politisch Schwächeren verteilt werden, dann steht eine 

Veränderung des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft an. 

Vertreter des Schlanken Staates und Verfechter einer eher autoritären Durchforstung, 

Neudefinition und Verschlankung staatlicher Aufgaben (Aufgabenkritik) stehen dabei vor 

dem Problem der offenen Staatsaufgaben und der Frage, wie angesichts eines durch poli-

tische, bürokratische und verbandliche Eigeninteressen bestimmten politischen Prozesses 

eine Verlagerung staatlicher Aufgaben in die Gesellschaft gedacht werden kann. In mo-

dernen Demokratien lassen sich Staatsaufgaben nicht auf einen Grundkanon konzentrie-

ren, sondern grundsätzlich entscheidet der Gesetzgeber über Art und Umfang staatlicher 

Aufgaben. Letztlich sind alle Staatsaufgaben und Regulierungen Ergebnis des demokrati-

schen Prozesses. Umgekehrt heißt dies: Alle Maßnahmen zur Rückführung und zur Re-

form der staatlichen Aufgaben müssen ebenfalls in demokratischen Dialogen, u. a. durch 

die Einbindung der Bürger und nicht durch bürokratische Dekrete, vollzogen werden. 

Dem steht jedoch entgegen, wie z. B. Vertreter der Neuen Politischen Ökonomie beto-

nen, dass die politische Willensbildung und damit auch die Bestimmung über die Staats-

auf- und -ausgaben in einer überwiegend von Gruppeninteressen bestimmten pluralisti-

schen Gesellschaft durch fehlenden Grundkonsens über die Aufgaben des Staates und die 

Grenzen seiner Inanspruchnahme geprägt sind. Da Gemeinwohl vielfach nur als Summe 

durchsetzungsfähiger Partikularinteressen definiert wird, ergeben sich Leistungswünsche 

an den Staat, die in ihrer Gesamtheit durch ihn nicht zu erfüllen sind. Die Verteilung öf-

fentlicher Gelder mit dem Ziel, möglichst alle im politischen Prozess durchsetzungsfähi-
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gen Interessengruppen mit Blick auf Unterstützung in Wahlen zu bedenken und gesell-

schaftliche Konflikte zu minimieren, ist eine wesentliche Ursache für die Finanznöte der 

öffentlichen Haushalte. Neuen gesellschaftlichen Herausforderungen wurde daher immer 

mit zusätzlichen Institutionen und Finanzen begegnet. 

Unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung mag mittlerweile zwischen allen 

Beteiligten grundsätzlich allgemeines Einvernehmen über die Begrenzung der Staatsauf-

gaben und -ausgaben herrschen. Doch jeder Versuch einer ernst gemeinten Reform stößt 

auf erbitterte Widerstände. Eine einseitige Entlastung „von oben“ verstärkt das Misstrauen 

der Bürger und die „Anspruchsspirale“ in Form einer „Protestspirale“ bzw. die Staats- und 

Politikverdrossenheit. Die Verbände und Lobbyisten befürchten Einschnitte in ihre alt-

hergebrachten Interessengebiete und Benachteiligungen bei der Verteilung knapper wer-

dender Ressourcen. Auf Seiten der Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik schließlich 

herrscht dass Gefühl vor, aufgrund der Vermischung von Zuständigkeiten an allem betei-

ligt und für alles zuständig, aber für nichts verantwortlich zu sein. 

Soll sich künftige Politik angesichts dieser Reformwiderstände und -blockaden nicht nur 

auf die Verwaltung des permanenten Geldmangels beschränken, sondern die Handlungs-

fähigkeit des Staates bewahren, bedarf es einer Aufgabenentlastung des Staates durch 

Differenzierung verschiedener Verantwortlichkeiten. Grundlage hierfür ist bspw. eine Bür-

gerschaftliche Aufgabenkritik, die als ein strukturierter und kommunikativer gesellschaft-

licher Prozess ein wichtiges Instrument der Politikgestaltung bildet. Bürgerschaftliche Auf-

gabenkritik ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein fortdauernder Prozess ständiger 

Überprüfung der Aufgaben des Staates durch die (organisierten) Bürger gemeinsam mit 

Politik und Verwaltung. 

Das Konzept des Aktivierenden Staates befasst sich mit Staatsmodernisierung und politi-

scher Steuerung in einer pragmatischen prozesspolitischen Perspektive. Somit hat es den 

Vorteil, dass es das Trilemma zwischen Effektivität, Effizienz und Legitimität im Prozess 

der Staats- und Verwaltungsmodernisierung in einem übergreifenden Konzept der Quali-

täts- und Produktivitätssteigerung der öffentlichen Leistungserbringung verbindet. Der 

Aktivierende Staat versucht strategisch und fortwährend, die Handlungsfähigkeit des de-

mokratischen Staates durch neue Kooperationsformen, neue Rollenverständnisse und die 

Suche nach neuen, effektiven und nachhaltigen Problemlösungen zu steigern (Stichwort 

„good governance“). Mit anderen Worten: Es geht nicht um eine starre Alternative zwi-

schen staatlichem und privatem Sektor, auch nicht um einen bloßen Rückzug des Staates, 

sondern um eine neue Verantwortungsteilung. 



Der Aktivierende Staat 

29 

Verantwortungsteilung und Verantwortungsstufung 

Eine Kernidee des Aktivierenden Staates ist die neue Verantwortungsteilung. Der nega-

tiven Zielbestimmung des „Schlanken Staates“ (Reduzierung öffentlicher Aufgaben) setzt 

der Aktivierende Staat in mehrfacher Hinsicht eine positive entgegen, die sich in der 

Kurzformel „Verantwortungsteilung statt Staatsentlastung“ zusammenfassen lässt: Der 

Aktivierende Staat konzentriert sich auf die Veränderung der öffentlichen Aufgabenerle-

digung und auf gemeinsame Verantwortlichkeiten, ohne damit die staatliche Verantwor-

tung für zentrale Probleme der Wohlfahrt aufgeben zu wollen. Denn der Kern des Kon-

zeptes Aktivierender Staat besteht in einer neuen Mischung aus staatlicher Gesamtver-

antwortung und „bürgerschaftlicher“ Selbsttätigkeit. Bei genauerer Betrachtung handelt 

es sich prinzipiell um „gewandelte Modalitäten der Aufgabenerledigung und gewandelte 

Steuerungsinstrumente” (Gunnar Folke Schuppert). Einer solchen Strategie geht es um die 

Verbesserung der öffentlichen Aufgabenerledigung. Das Konzept der Verantwortungstei-

lung beinhaltet eine Neubestimmung der Rollenverteilung zwischen Staat, Wirtschaft, 

Drittem Sektor und Bürgern. 

Der Begriff der Verantwortungsteilung legt allerdings auf den ersten Blick ein Missver-

ständnis nahe: als ginge es um „Zuständigkeiten“. Dies ist nicht gemeint, sondern es geht 

– wie es im internationalen Sprachgebrauch formuliert wird – um shared responsibility, 

d. h. geteilte Verantwortung. So wird z. B. weniger nach der Verantwortung des Sozial-

staates als nach der Verantwortung für den Sozialstaat gefragt, die gemeinsam von Staat, 

Verbänden und Bürgern zu tragen ist (gemischte Wohlfahrtsproduktion), bei der die je-

weiligen Verantwortlichkeiten jedoch klar definiert und möglichst optimal lokalisiert 

werden sollten. 

Dies führt zu einer weiteren Kernidee: dem Konzept einer Verantwortungsstufung. Der 

Fokus des Aktivierenden Staates ist grundsätzlich ein zweifacher: Er rückt die unter-

schiedlichen Intensitätsgrade staatlicher Verantwortung und Einbindung neu in den Mit-

telpunkt und gleicht sie fortwährend mit den Beiträgen anderer Beteiligter ab. Das – vor 

allem in der neuen verwaltungsrechtswissenschaftlichen Debatte erarbeitete – Konzept 

einer Stufung der Verantwortung zwischen Staat und Gesellschaft umfasst vier Katego-

rien: 

• Der Aktivierende Staat übernimmt die Gewährleistungsverantwortung für eine öffent-

liche Aufgabe, wenn im demokratischen Prozess ein gewichtiges öffentliches Interesse 

dafür festgestellt worden ist. Dies heißt jedoch keinesfalls, dass auch die Finanzie-

rungs- und Vollzugsverantwortung beim Staat liegen müssen. 
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• Der Staat sollte nur dann die Finanzierungsverantwortung übernehmen, wenn entwe-

der keine marktgerechten Erlöse zu erzielen sind oder aber die staatliche Finanzierung 

ausdrücklich der politischen Zielsetzung entspricht, um z. B. soziale Benachteiligungen 

oder Überforderungen auszugleichen. 

• Die Vollzugsverantwortung sollte der Staat nur dann übernehmen, wenn (nichtstaatli-

che) Dritte nicht verfügbar sind oder der Vollzug durch solche Dritte aus Risiko-, 

Missbrauchs- oder Gleichbehandlungsaspekten ausscheidet (etwa in solchen Kernbe-

reichen wie Innere Sicherheit, Rechtsschutz oder Finanzverwaltung). 

• Zusätzlich zu diesen drei Verantwortungsdimensionen (AG Aufgabenkritik) obliegt dem 

Aktivierenden Staat notwendig und unabdingbar eine Aufgabe, die wir politische Füh-

rungsverantwortung nennen und die ihren Ausdruck im „klugen Regieren“ findet. Diese 

Führungsverantwortung umfasst wesentliche strategische Funktionen, etwa, in Anleh-

nung an Joachim Jens Hesse, eine „Orientierungsfunktion“ zur Diskussion und Defini-

tion von Problemen; eine „Organisationsfunktion“, die sicherstellen muss, dass alle 

wichtigen Handlungsträger eines Politikfeldes mobilisiert und zur gemeinsamen Prob-

lemlösung zusammengeführt werden; und eine „Vermittlungsfunktion“, die zur Auf-

gabe hat, Konsens und Akzeptanz für gemeinsame Handlungswege zu schaffen und 

die verschiedenen Akteure in ihren verantwortlichen Rollen und Funktionen zu moti-

vieren. Im Sinne eines aufgeklärten Aktivierungs-, Kooperations- und Selbststeue-

rungsverständnisses bildet die politische Führungsverantwortung sowohl die funktio-

nale Voraussetzung als auch die Klammer für kooperative Prozesse und neue Ver-

antwortungsteilungen (Definition von Zielen, Setzung von Rechtsrahmen u. v. m.). 

Der Staat soll daher im Aktivierenden Staat nicht nur Richtungsgeber, Moderator und 

Aktivator bleiben, sondern muss zuweilen auch Schiedsrichter sein, der ein „Spiel“ un-

terbricht, manchmal auch ganz abpfeift und es neu ansetzt. Dies ist die Funktion des 

Entscheidungsdrucks und Letztentscheidungsvorbehaltes, die dann wichtig wird, wenn 

die Kluft zwischen den Ergebnissen kooperativer Prozesse und der Rationalität des je-

weiligen Gesamtsystems zu groß wird. 

Der Aspekt der Gewährleistungsverantwortung für öffentliche Aufgaben und Leistungen, 

der im Aktivierenden Staat eine wesentliche Rolle spielt, wurzelt in der gesellschaftsges-

taltenden und staatsdominierten Vorstellungswelt des aktiven Staates. Gleichwohl hat sich 

der Aktivierende Staat starke Fesseln angelegt, wenn es darum geht, die Gewährleistungs-

verantwortung durch eine Finanzierungs- und Vollzugsverantwortung zu flankieren. Dies 

ist sicher ein Ertrag der Debatte um Wohlfahrtsmix/Neue Subsidiarität, aber auch der 

bundesdeutschen Rezeption des Kommunitarismus, so Letzterer nicht als schlichtes Ve-

hikel zur staatsentlastenden Risikoprivatisierung interpretiert worden ist. Allerdings ist es 
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mit Blick auf Finanzierungs- und Durchführungsverantwortung v. a. den Vertretern des 

Neoliberalismus/Schlanken Staates oder der New Public Management-Debatte gelungen, 

Effizienz und Wettbewerb (im staatlichen Sektor und zwischen staatlichem und privatem 

Sektor) sowie neue Formen und Modi der Aufgabenverteilung und Aufgabenerbringung 

zu thematisieren. Aus diesen Diskussionszusammenhängen über Staatsentlastung und 

Verwaltungsreform hat der Aktivierende Staat wichtige Impulse bezogen. 

Die Vorstellung einer geteilten Verantwortung findet sich als mehr oder minder expliziter 

Referenzpunkt auch bei Vertretern des Wohlfahrtsmixes und des Kommunitarismus – je-

denfalls v. a. dann, wenn man gesellschaftliche Verantwortung jenseits des Staates sucht 

und postuliert, die nicht über den Markt vermittelt ist (wie in neoliberalen Vorstellun-

gen). Allerdings gewinnen die Positionen des Wohlfahrtsmixes wie des Kommunitarismus 

einen Großteil ihrer Identität aus einem anti-staatlichen Affekt, der dem Aktivierenden 

Staat fremd ist. Hier wie in der Führungsverantwortung zeigt sich ein sehr deutlicher 

Nachhall des aktiven Staates im Konzept des Aktivierenden Staates. 

Und schließlich geht trotz partieller Gemeinsamkeiten auch keine der von uns vorgestell-

ten vier Positionen (selbst die Position des subsidiaritätszentrierten Wohlfahrtsmixes tut 

dies nicht!) so explizit wie der Aktivierende Staat von der Möglichkeit kooperativer Ge-

meinwohlkonkretisierung und -produktion aus und legt dies als basale (verantwortungs-

ethische) Annahme und optimistischen Grundzug dem eigenen Modell zu Grunde. Hier 

wird die Frage nach klugen Mechanismen, Verfahren und Institutionen wichtig, die Ko-

operation und Gemeinwohlorientierung der Akteure fördern. Der Aktivierende Staat je-

denfalls, und dies unterscheidet ihn grundlegend, will sein Engagement mit Eigeninitiati-

ve und Eigenverantwortung der gesellschaftlichen Akteure verbinden und eine neue Leis-

tungsaktivierung in allen Stufen der Wertschöpfungskette öffentlicher Leistungen errei-

chen. 

Leistungsaktivierung 

Die Qualitäts- und Produktivitätsorientierung im Konzept des Aktivierenden Staates ver-

sucht durch eine Strategie der Leistungsaktivierung die verschiedenen Reformansätze 

und -instrumente in einen kohärenten Zusammenhang zu rücken. Dem nicht zu leugnen-

den Kostendruck auf öffentliche Leistungen wird dabei nicht so sehr durch Leistungskür-

zungen als durch eine konsequente Optimierung der Leistungserstellungsprozesse begeg-

net. 
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Abbildung 1: 

Gemeinwohlkonzepte und Handlungsorientierungen von Staat und Bürgern 

– Positionierung des Aktivierenden Staates 
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Staatliche Leistungen sind überwiegend zielorientierte politische Programme, bei denen 

zum einen ein Zusammenhang gesucht wird zwischen den im politischen Meinungs- und 

Machtkampf „entschiedenen” Zielen in Bezug auf gewünschte gesellschaftliche Zustände 

und den feststellbaren oder durch die Adressaten bewerteten Wirkungen zum anderen. 

Doch die Konkretisierung politischer Ziele bzw. die Bearbeitung politischer Probleme er-

folgt in einem mehrstufigen politischen Prozess durch die unterschiedlichen Subeinheiten 

des politischen Systems, innerhalb dessen einerseits übergreifende politische Vorstellungen 

(Zielsetzungen) kleingearbeitet und in wirkungsrelevante Maßnahmen umgesetzt werden 

(sollen), bei dem jedoch andererseits auf jeder Ebene zusätzliche Einflüsse mit zu berück-

sichtigen sind, die zu Zielverschiebungen, Vollzugsdefiziten und Nebenwirkungen führen. 

Die erforderliche Koordination kann dabei, wie die Implementationsforschung gezeigt hat, 

auf Grund von Informations- und Motivationsdefiziten nicht durch normative Prämissen 

oder Anweisungen allein erreicht werden. Das zentrale Problem ist daher die Bewirkbar-

keit politisch erwünschter Wirkungen. 

Zur Lösung dieses zentralen Problems operiert der Aktivierende Staat mit dem Begriff der 

Bewirkungskette (Diesen Begriff verwenden wir synonym mit dem Begriff der Leis-

Aktivie-

render 

Staat 
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tungs- bzw. Wertschöpfungskette, der in der Betriebswirtschaft hinlänglich bekannt ist.). 

Die Grundannahme des „Denkens in Bewirkungsketten“ (Bernhard Blanke) ist die Vor-

stellung, dass sich der gesamte Produktionsprozess öffentlicher Leistungen in einzelne mit-

einander verknüpfte Teilprozesse zerlegen lässt. Diese einzelnen Teile wiederum bilden 

eine Kombination von Produktionsfaktoren, durch die eine Angebotsstruktur aufgebaut 

wird. Die Angebotsstruktur stellt gewissermaßen ein Vorprodukt dar, das erst im Zuge 

seiner Inanspruchnahme durch die Adressaten öffentlicher Leistungen in politisch er-

wünschte Wirkungen transformiert wird. 

Als Ausgangspunkt staatlicher Leistungen dient – wie gesagt – eine Zielsetzung, die die 

erwünschte politische Wirkung definiert. Vorgelagert sind politisch-strategische, z. B. 

wahlpolitische Aspekte, die selbst wiederum einer höheren Wertebene verpflichtet sind 

(oder sein können). Solche Zielsetzungen bilden die Grundlage für alle weiteren Stufen 

des Leistungsprozesses. Im Allgemeinen sind politische Ziele sehr abstrakt, stellen eher 

Leitbilder dar und müssen in einem mühsamen Prozess vor allem von Experten und der 

Verwaltung kleingearbeitet werden, bis sie in handhabbare und zeitlich befristete Einzel-

ziele umgesetzt werden können. Angesichts der komplexen Aufgabenbreite und der kom-

plizierten Sachzusammenhänge sowie der Langfristigkeit der Folgeabschätzung setzt die 

neuere Steuerungstheorie auf Dezentralisierung. Der kaum zu bewältigende Informations-

bedarf für zentralistische Steuerung macht eine vollständige sachliche Integration von 

Politik – im Sinne einer umfassenden Zielfunktion – unmöglich. Der Gedanke einer sinn-

vollen Verantwortungsstufung, bei der in jedem abgrenzbaren Funktionsbereich die Ver-

antwortung sowohl für die Zweck- als auch für die Mittelwahl sowohl dezentralisiert als 

auch zusammengefasst wird, sucht diesen Differenzierungsprozess positiv aufzunehmen. 

Diese Funktionsbereiche haben erhebliche Freiräume, um ihre Produktions- und Regulie-

rungsprozesse unter Einschluss gesellschaftlicher Akteure zu „optimieren”. Das in der 

Bundesrepublik im Umfeld der Verwaltungsreform favorisierte „Neue Steuerungsmo-

dell” legt hierbei großen Wert auf das Kontraktmanagement, d. h. ein System von Ziel-

vereinbarungen zwischen „Zentrale” und (teil-)autonomen Funktionsbereichen gepaart 

mit einem mehrstufigen Controllingprozess, bei welchem zur Bewertung aus dem Feld der 

erreichten Ergebnisse nur noch diejenigen ausgefiltert werden, die für die allgemeinen 

Ziele relevant sind. Insgesamt findet damit eine „Entkoppelung” innerhalb bislang hierar-

chisch, zentralistisch gesteuerter öffentlicher Leistungsproduktion statt. Diese Prozesse 

der Dezentralisierung und institutionellen Entkoppelung werden begleitet von Methoden 

der Ergebnissteuerung. Vom Ergebnis her rückwärts muss eine Bewirkungskette aufge-

baut werden, welche allgemeine Zielformulierungen mit gestuften Funktionsbereichen ver-

koppelt und Schnittstellen sowohl kenntlich als auch der Problemlösung zugänglich macht. 

Aufgabe der „Politik” als strategischer Controllinginstanz ist es, auf jeder Stufe sicherzu-
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stellen, dass der „Bewirkungsfluss“ unter optimalen Bedingungen kontinuierlich fließen 

kann. 

Kerngedanke der Aktivierung ist es, Kosten- und Leistungsverantwortung nicht nur zwi-

schen Politik und Verwaltung, sondern auch innerhalb des administrativen Systems bis hin 

zu den Leistungserbringern und gegenüber den Kunden bzw. Bürgern transparent zu ges-

talten. Eine derart klare Zuordnung der Verantwortung bildet eine wesentliche Voraus-

setzung für eine Optimierung der einzelnen Prozessstufen und damit der gesamten Be-

wirkungskette staatlichen Handelns. 

Vier Leitlinien des Aktivierenden Staates 

Der Aktivierende Staat greift die zentralen Argumentationsfiguren der vier unterschiedli-

chen ordnungspolitischen Positionen auf und überführt sie in ein kohärentes Konzept. 

Dabei betont der Aktivierende Staat nach unserer Lesart weniger die ordnungs- denn die 

prozesspolitische Dimension der Staats- und Verwaltungsmodernisierung. Zusammenge-

fasst lassen sich dabei vier zentrale Leitlinien des Aktivierenden Staates formulieren: 

• Dialog statt Dekret – Entwicklung von Prioritäten. 

• Zielklare Kooperation statt gegenseitiger Schuldzuweisung und Domänedenken. 

• Produkt- und Prozessoptimierung, z. B. Purchaser-provider-split, One stop shop, de-

zentrale Fach- und Ressourcenverantwortung, Quasi-Märkte, Leistungsvergleiche etc. 

• Ko-Produktion – Zusammenwirken von öffentlichen Leistungserbringern und aktiven 

und selbstverantwortlichen Bürgern/Klienten. 

An diesen vier Leitlinien müssen sich Reformansätze zur Staats- und Verwaltungsmoder-

nisierung messen lassen. Dabei müssen die jeweiligen Handlungsbedingungen in den un-

terschiedlichen Politikfeldern daraufhin überprüft werden, ob und wie in ihnen die vier 

Leitlinien umgesetzt werden können. So hat die Bundesregierung in ihrem Programm 

„Moderner Staat – Moderne Verwaltung“ das Konzept des Aktivierenden Staates zum 

Leitbild der Staats- und Verwaltungsmodernisierung gewählt: 

„Staat und Verwaltung müssen ihre Aufgaben und ihre Verantwortung unter veränderten gesell-
schaftlichen Bedingungen neu definieren. Der Aktivierende Staat wird die Übernahme gesellschaftli-
cher Verantwortung dort fördern, wo dies möglich ist. (…) Das Leitbild des Aktivierenden Staates 
nimmt diese neue Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft auf. Eine darauf ausge-
richtete Staats- und Verwaltungsreform muss eine neue Balance zwischen staatlichen Pflichten und 
zu aktivierender Eigeninitiative und gesellschaftlichem Engagement herstellen. Der Staat ist dann 
weniger Entscheider und Produzent als vielmehr Moderator und Aktivator gesellschaftlicher Ent-
wicklungen, die er nicht selbst bestimmen kann und soll. (…) Im Vordergrund muss deshalb das Zu-
sammenwirken zwischen staatlichen, halbstaatlichen und privaten Akteuren zum Erreichen gemein-
samer Ziele stehen. Diese Zusammenwirken muss entwickelt und ausgestaltet werden“. 
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Leitbilder formulieren strategische Grundpositionen und Ziele, eine „Vision“, auf die hin 

sich kollektive Lernprozesse und die an der Modernisierung beteiligten Akteure orientie-

ren können. Damit dienen Leitbilder der Aktivierung innovativer Potenziale und ihrer Ein-

bindung in einen kohärenten Bezugsrahmen. Befragt man das Leitbild der Bundesregie-

rung daraufhin, ob es den vier Leitlinien entspricht, so zeigen sich zwei kritische Aspek-

te: Zwischen dem Leitbild des Aktivierenden Staates und der Reformpraxis, so ein erster 

kritischer Einwand, klafft bislang eine Lücke. Die Anstrengungen zur Staats- und Ver-

waltungsmodernisierung beschränken sich bislang weitgehend auf die Binnenmodernisie-

rung statt auf eine aktivierende Politik. Ein großer Teil der Maßnahmen konzentriert sich 

auf Reformen innerhalb der Bundesverwaltung und reiht sie mehr oder weniger unsyste-

matisch aneinander. Vielfach scheint es dabei trotz gemeinsamen Leitbildes an einer ein-

heitlichen Reformphilosophie zu mangeln. Reformen – z. B. im Bereich der Alterssiche-

rung, der Arbeitsmarktpolitik oder der Haushaltskonsolidierung – scheinen eher den ei-

gendynamischen Entwicklungen in diesen Politikbereichen geschuldet zu sein. 

In einem engen Zusammenhang mit dieser Binnenperspektive der Staats- und Verwal-

tungsmodernisierung wollen wir auf einen zweiten kritischen Aspekt hinweisen. Auf ei-

ner allgemeinen Ebene hat die Bundesregierung in ihrem Leitbild zur Staats- und Verwal-

tungsreform die Konzepte der Verantwortungsstufung und der Verantwortungsteilung 

zwar aufgegriffen, doch fanden diese Konzepte bislang kaum Eingang in eine Strategie 

der Qualitäts- und Produktivitätsorientierung staatlicher Aufgabenerfüllung. In manchen 

Bereichen, wie z. B. im Gesundheitswesen wird über Strategien der Qualitätsentwicklung 

und der Partizipation von Versicherten/Patienten debattiert, doch scheinen Effizienzbewe-

gungen im derzeitigen Gesundheitssystem eher leer zu laufen. Und auch eine schon ange-

kündigte stärkere Eigenverantwortung der Versicherten bzw. Patienten scheint eher ein-

seitig „von oben“, statt wechselseitig unter Einbeziehung der Versicherten – z. B. im Rah-

men einer Bürgerschaftlichen Aufgabenkritik – vorgenommen zu werden. 

Aktivierung der Zivilgesellschaft als Ausweg aus den Reform-
blockaden? 

Drittens und abschließend sei auf einen kritischen Aspekt hingewiesen, der in Debatten 

über Staatsmodernisierung meist zu wenig thematisiert wird: die Vermittlung von echten 

Reformprozessen mit Vorstellungen einer Stärkung der Zivil- oder (aktiven) Bürgerge-

sellschaft. 

Zum einen suggeriert der Diskurs über Zivil- und Bürgergesellschaftlichkeit, dass es sich 

hierbei um einen herrschaftsfreien Raum handelt, in dem selbstbewusste Individuen, gleich 
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an Rechten und Einfluss, bewusst uneigennützig im Sinne einer „guten Sache“ handeln 

oder kooperieren. Dies ist schon deshalb ein Zerrbild, da die Bürger in der modernen Ge-

sellschaft in einem Netz von Organisationen leben und weder eine Zivilgesellschaft noch 

eine (aktive) Bürgergesellschaft überhaupt denkbar ist, ohne die soziale Tatsache einer 

nicht nur durchorganisierten, sondern auch durch eigennützige Organisationen vermach-

teten Gesellschaft in Betracht zu ziehen. Ohne den Debatten über Zivil- und Bürgerge-

sellschaftlichkeit allzu kritisch gegenüber stehen zu wollen, so kann doch behauptet wer-

den, dass nahezu die gesamte Auseinandersetzung um Bürgerengagement von diesem 

Machtaspekt absieht. D. h. es wird zwar das Wollen der Bürger unterstellt und ermun-

tert, ohne allerdings hinreichend das Können und die Voraussetzungen einer über bloße 

Lückenbüßerfunktionen hinausgehenden aktiven Bürgergesellschaft zu analysieren. 

Daraus folgt zum anderen, dass das hoffnungsbeladene Konzept einer Zivilgesellschaft 

oder einer aktiven Bürgergesellschaft für sich erst einmal keine Orientierung für eine grund-

legende Staatsmodernisierung gibt. Der Aktivierende Staat nimmt seinen Anfang daher 

nicht in der Forderung nach Stärkung von Zivilgesellschaftlichkeit. Wenn man dennoch 

die Forderung nach (größtmöglicher) bürgerschaftlicher Selbsttätigkeit und Selbstregelung in 

das Zentrum von Reformaktivitäten rückt, dann ist eine wahrscheinliche Folge, dass das 

Ziel einer grundlegenden, auf Aktivierung setzenden Staatsmodernisierung wohl erheb-

lich blockiert wird, da die Eigeninteressen der Verbände und Initiativen sich den Reform-

bemühungen schroff entziehen können. Für den Aktivierenden Staat ist das Gemeinwohl 

mehr als die reine Summe der um Verteilungsgewinne konkurrierenden Partialinteressen. 

Der Aktivierende Staat geht daher zwar explizit von der Möglichkeit und Notwendigkeit 

einer kooperativen Gemeinwohlproduktion aus, belässt es hingegen nicht bei moralischen 

Appellen oder der Beschwörung zivilgesellschaftlicher Ressourcen. Er überwindet die 

künstliche und konstruierte Grenze zwischen öffentlich (Staat) und privat (Zivilgesell-

schaft) dadurch, dass er die Initiative ergreift und eine gezielte Strategie der Mobilisierung, 

Regulierung und Unterstützung von zielklaren Kooperations- und Selbststeuerungspro-

zessen auf allen Ebenen zum Ausgangspunkt nimmt. Die Kernaufgabe des Aktivierenden 

Staates liegt folglich in einer neuen Motivation der großen Leistungssysteme und der sie 

tragenden gesellschaftlichen Organisationen. Das Ziel ist dabei, den Gemeinwohlbezug 

der Organisationen nicht mehr primär aus ihrem Status und ihrer Funktion, sondern wie-

der stärker aus ihren Leistungen im Produktionsprozess abzuleiten. Der Aktivierende Staat 

tritt dabei der Gesellschaft sowohl fördernd als auch fordernd gegenüber. Weder Staats-

überhöhung noch die Überhöhung der Zivilgesellschaft stehen dem Konzept des Aktivie-

renden Staates Pate, sondern die Vorstellung, durch Aktivierung und intelligente Institu-

tionalisierung zu erreichen, dass die Beteiligten stärker eine gemeinwohlbezogene Prob-

lemlösungsperspektive einnehmen. 
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